
                                                                                       Bottrop, den 10.08.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nach Vorgabe des Landes NRW werden wir mit Beginn des Schuljahres 20/21 einen 

angepassten Schulbetrieb wiederaufnehmen. Der Unterricht findet wieder nach Stundentafel 

statt.  

 

 

Zeiten 

Bitte entnehmen Sie den Briefen der jeweiligen Klassenlehrerinnen und -lehrer, wann Ihr Kind 

Unterricht hat. Es wird wieder reguläre Stundenpläne geben.  

 
 

Maskenpflicht                                                                                                                                      

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude besteht für alle die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Abdeckung.                                                                                                               

Eine Ausnahme hiervon gilt, wenn die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichtes 

Ihren festen Sitzplatz eingenommen haben. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Maske Ihres Kindes die richtige Größe hat, und üben Sie den 

sachgerechten Umgang mit den Masken mit den Kindern. Reinigen Sie die Alltagsmasken 

täglich! Auf unserer Homepage finden Sie eine kindgerechte Gebrauchsanweisung.  

Geben Sie Ihrem Kind 2 Masken mit zur Schule (so kann die Maske bei Verschmutzung oder 

Feuchtigkeit gewechselt werden). 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Lehrkräfte und Mitarbeiter bei allen Bemühungen keine 

Verantwortung dafür übernehmen, dass die Masken jederzeit korrekt getragen und behandelt 

werden. Bei Verlust erfolgt kein Ersatz über die Schule. 

 
 

Teilnahme am Unterricht 

Grundsätzlich sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet am Präsenzunterricht 

teilzunehmen.                                                                                                                                  

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – nach Rücksprache mit einer Ärztin oder 

einem Arzt - ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte. Dies ist über die jeweilige Klassenleitung der Schulleitung unverzüglich und 

schriftlich mitzuteilen. Besucht eine Schülerin oder ein Schüler die Schule voraussichtlich oder 

tatsächlich länger als 6 Wochen nicht, ist die Vorlage eines ärztlichen Attests erforderlich (im 

Zweifelsfall wird eine amtsärztliche Untersuchung angeordnet). 

Die Befreiung der Schülerinnen und Schüler von der Teilnahme am Präsenzunterricht zum 

Schutz vorerkrankter Angehöriger in häuslicher Gemeinschaft kann nur in eng begrenzten 

Ausnahmefällen und vorübergehend unter Vorlage eines ärztlichen Attestes erfolgen.  

 

Quarantäne                                                                                                                                          

Die Anwesenheit in der Schule ist für die Dauer einer ggf. angeordneten Quarantäne 

ausgeschlossen. Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler erhalten 

Distanzunterricht. 

 

Urlaubsrückkehrer/Coronaeinreiseverordnung                                                                                

Bei Einreise aus einem Risikogebiet (z.B. auch Regionen der Türkei oder Spaniens) ergeben 

sich Verpflichtungen auch für Kinder. Bitte beachten Sie die Bestimmungen falls Sie einen 

Urlaub im Ausland verbracht haben. So schützen Sie sich, die Schulgemeinschaft und die 

Gesellschaft im Allgemeinen. 



OGS                                                                                                                                                       

Mit der Wiederaufnahme des Regelbetriebes öffnet auch die OGS unter Einhaltung der 

Hygienevorgaben wieder angepasst regulär. 

 

Akute Erkrankung                                                                                                             

Symptomatisch kranke Personen (Husten, Fieber, Schnupfen, Kopfschmerzen, Übelkeit, 

Bauchweh…) sind von der Teilnahme am Unterricht auszuschließen. Auch bei einem 

„Schnupfen“, sollen die Kinder zuhause zunächst 24 Stunden beobachtet werden und nur 

dann wieder am Unterricht teilnehmen, wenn keine weiteren Symptome auftreten. 

 

Eltern                                                                                                                                                      

Erziehungsberechtigte und andere Personen dürfen das Schulgelände nur zu wichtigen 

schulischen Zwecken betreten. Bitte beachten Sie: Eltern dürfen ihre Kinder deswegen 

morgens nicht auf den Schulhof begleiten. Bitte vereinbaren Sie unbedingt vorab einen 

Termin, wenn Sie ein Gespräch in der Schule wünschen.                                                               

Die Pflegschaftssitzungen werden regulär stattfinden. Es besteht Maskenpflicht. Bitte 

beachten Sie entsprechende Einladungen. 

 

Hygiene                                                                                                                                                

Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Wiederaufnahme des Unterrichtes nur unter 

Einhaltung strenger Hygieneregeln erfolgen kann. Kinder, die die notwendigen Hygieneregeln 

nicht einhalten, können vom Unterricht ausgeschlossen werden. 

Bitte besprechen Sie erneut mit Ihrem Kind folgende Hygieneregeln: 

 Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern und Lehrern. 

 Ich trage auf dem Schulhof und beim Gang durch das Schulgebäude immer meine Maske. 

 Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand. 

 Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich. 

 Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht! 

 Ich niese und huste in meine Armbeuge! 

 Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch. 

 Gebrauchte Taschentücher kommen sofort in den Müll. 

 Nach dem Naseputzen wasche ich gründlich meine Hände. 

 Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche. 

 Ich esse nur mein eigenes Frühstück. 

 Bevor ich esse, wasche ich gründlich meine Hände. 

 Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. 

 

 

Erreichbarkeit 

Trotz aller Maßnahmen, kann niemand zum heutigen Tage sagen, wie sich die Pandemie 

entwickelt. Es wird mitunter tagesaktuelle Informationen geben. 

Bitte stellen Sie deswegen dringend Ihre telefonische Erreichbarkeit (auch für etwaige Notfälle) 

sicher. 

Die Angabe Ihrer Mailadresse kann zudem den Informationsaustausch vereinfachen. 

 

 

 

Wir freuen uns sehr, alle Kinder wieder begrüßen zu dürfen! 

Auf einen guten Start! 

 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums 

 

 

C. Gosda, Rektorin 

 



                                                                

 

 

 

Name des Kindes: _________________________________________             Klasse: _____________________ 

 

 

Name der Erziehungsberechtigten:    ___________________________________________________________ 

 

 

Telefonnummer:                                ___________________________________________________________ 

   

 

Mindestens eine weitere  

Telefonnummer:                                ___________________________________________________________ 

 

 

 

Mail (optional):              

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

O Ich bin (bis auf Widerruf) damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse zur Kommunikation 

mit der Schule genutzt wird. 

 

O Ich bin (bis auf Widerruf) nicht damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse zur 

Kommunikation mit der Schule genutzt wird. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 

 

 

 

Bis 14.08.2020 bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abgeben! 
 

 

 

 

 

 

 

 


